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Kleine Anfrage 65 
 
des Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer   SPD 
 
 
 
Was bedeuten die schwarz-gelben Studiengebühren-Pläne für die Hochschulen in 
Ostwestfalen-Lippe? 
 
 
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung will die Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-
Ausländer. 3000 Euro pro Jahr sind geplant. Laut Koalitionsvertrag sollen die erzielten Einnah-
men den Hochschulen ungeschmälert zur Verbesserung der Studienbedingungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Gleichwohl stößt das Ansinnen bei den ostwestfälisch-lippischen Hoch-
schulen auf große Skepsis. Sie sehen ihre Bemühungen um eine stärkere Internationalisierung 
gefährdet. Es gibt Forderungen, die Erhebung dieser Studiengebühren der jeweiligen Hoch-
schule zu überlassen (siehe NW, 26.06.2017, S. 6). Durch die Gebühren, so erste Behauptun-
gen, sollen landesweit mittelfristig 90 Millionen Euro eingenommen werden. Laut FDP würden 
an den Unis jedoch angeblich 100 Millionen Euro im Jahr fehlen. (exemplarisch: 
http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/koalitionsvertrag-cdu-fdp-116.html). 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Studierende sind an den Hochschulen in Ostwestfalen-Lippe von den Ge-

bührenplänen betroffen (bitte nach Hochschulen aufschlüsseln)? 
 

2. Wie wird die Landesregierung mit möglichen Forderungen aus den Hochschulen um-
gehen, ihnen im Rahmen ihrer Autonomie freizustellen, ob und in welcher Höhe sie 
Studiengebühren von Studierenden aus dem Nicht-EU-Ausland erheben wollen? 
 

3. Plant die Landesregierung die erhobenen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer 
an der Hochschule zu belassen, an der der Studierende eingeschrieben ist oder ist 
eine Umverteilung unter allen nordrhein-westfälischen Hochschulen vorgesehen? 
 

4. Mit welchen Einnahmen rechnet die Landesregierung durch Einführung der Studien-
gebühren in den Jahren 2018 bis 2022 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 
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5. Wie möchte die Landesregierung die Lücke zwischen den Gebühreneinnahmen und 
die laut FDP fehlenden Mittel von 100 Millionen Euro den Hochschulen kompensie-
ren? 

 
 
 
Dr. Dennis Maelzer  
 


